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Ordnungsstrafmaßnahmen gilt das Gesetz 
vom 12. Januar 1968 zur Bekämpfung von 
Ordnungswidrigkeiten — OWG — (GBl. I 
Nr. 3 S. 101).“

80.
§ 4 der Zwanzigsten Durchführungsbe

stimmung vom 15. Januar 1966 zum Gesetz 
zum Schutze der Kultur- und Nutzpflanzen 
— Bekämpfung von Krähen, Sperlingen, 
Hamstern und Mäusen mit chemischen 
Mitteln im Bereich der Land- und Forst
wirtschaft sowie des Gartenbaues — (GBl. II 
Nr. 16 & 87) erhält folgende Fassung:

„§ 4

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig ge
gen die in §§ 1 bis 3 festgelegten Bestim
mungen zur Durchführung von Bekämp
fungsmaßnahmen mit chemischen Mitteln 
verstößt, kann mit Verweis oder Ordnungs
strafe von 10 bis 300 M belegt werden.

(2) Ist eine vorsätzliche Handlung nach 
§ 3 Abs. 1 aus Vorteilsstreben oder ähn
lichen, die gesellschaftlichen Interessen 
mißachtenden Beweggründen oder wieder
holt innerhalb von zwei Jahren begangen 
und mit Ordnungsstrafe geahndet worden 
oder ist ein größerer Schaden verursacht 
worden oder hätte er verursacht werden 
können, kann eine Ordnungsstrafe bis zu 
1 000 M ausgesprochen werden.

(3) Die Durchführung des Ordnungs
strafverfahrens obliegt den Vorsitzenden 
der Kreislandwirtschaftsräte.

(4) Für die Durchführung des Ord
nungsstrafverfahrens und den Ausspruch 
von Ordnungsstrafmaßnahmen gilt das Ge
setz vom 12. Januar 1968 zur Bekämpfung 
von Ordnungswidrigkeiten — OWG — 
(GBl. I Nr. 3 S. 101).“

81.
§ 13 der Anordnung vom 27. Januar 1966 

über die Bewirtschaftung des Genossen
schafts- und Privatwaldes (GBl. II Nr. 20 
S. 101) erhält folgende Fassung:

„§ 13

(1) Wer vorsätzlich als Nutzungsberech
tigter

a) die im Aufforstungs- und Einschlag
bescheid und in der Harz- und Rindenge

winnung erteilten staatlichen Auflagen 
nicht erfüllt

b) den durch den staatlichen Forstwirt
schaftsbetrieb erteilten Auflagen des Forst
schutzes und der Waldverbesserung gemäß 
§§ 5, 7 und 11 nicht nachkommt

c) ohne Genehmigung des staatlichen 
Forstwirtschaftsbetriebes Holz einschlägt 
kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe von 
10 bis 300 M belegt werden.

(2) Die Durchführung des Ordnungs
strafverfahrens obliegt den Direktoren der 
zuständigen staatlichen Forstwirtschafts
betriebe.

(3) Für die Durchführung des Ordnungs
strafverfahrens und den Ausspruch von 
Ordnungsstrafmaßnahmen gilt das Gesetz 
vom 12. Januar 1968 zur Bekämpfung von 
Ordnungswidrigkeiten — OWG — (GBl. I 
Nr. 3 S. 101).“

82.
§ 6 der Anordnung vom 7. Februar 1966 

über die Wahrung der Urheberrechte durch 
das Büro für Urheberrechte (GBl. II Nr. 21 
S. 107) erhält folgende Fassung:

„§ 6

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig
a) entgegen den Vorschriften der §§ 1 

und 2 urheberrechtliche Nutzungsbefugnisse 
erwirbt oder vergibt oder

b) gegen Auflagen nach § 4 Satz 2 ver
stößt
kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe von 
10 bis 300 M belegt werden.

(2) Die Durchführung des Ordnungs
strafverfahrens obliegt dem Leiter der 
Hauptverwaltung Verlage und Buchhandel 
des Ministeriums für Kultur.

(3) Für die Durchführung des Ordnungs
strafverfahrens und den Ausspruch von 
Ordnungsstrafmaßnahmen gilt das Gesetz 
vom 12. Januar 1968 zur Bekämpfung von 
Ordnungswidrigkeiten — OWG — (GBl. I 
Nr. 3 S. 101).“

83.
§ 63 der Jugendhilfeverordnung vom

3. März 1966 (GBl. II Nr. 34 S. 215) erhält 
folgende Fassung:

„§ 63

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig als 
Erziehungsberechtigter den nach § 23 Abs. 1


